	KLEINGARTENVEREIN
BADEN bei WIEN
Kleingartenweg 14

Tel.: 0664/5992631

E-Mail: kgv.baden@drei.at

2500 BADEN
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ZVR - Zahl: 972905048
Bauantrag
Ich ersuche um Genehmigung für die Aufstellung einer Kleingartenhütte auf der vom KLEINGARTENVEREIN BADEN zur Verfügung gestellte Parzelle.
	Antragsteller:
	
	

	
	Vorname
	Zuname


	Parzelle:
	
	Nr.
	


	KG
	
	Nr.:
	
	EZ:
	
	GStNr.:
	


	TelNr.
	


Der Bauwerber erklärt sich einverstanden, dass die Baubehörde dem Kleingartenverein Baden eine Ausfertigung des Baubescheides übermittelt.

Beantragt wird:
Gemäß der Gartenordnung § 5 Bauwerke und Bauausführung von Kleingartenhütten
	Beilage:
	1. Zustimmung Stadtgemeinde Baden als Grundeigentümerin

	
	2. Lageplan Parzelle

	
	3. Grundriss Parzelle

	
	4. Einreichplan

	
	5. Bauansuchen

	
	6. Baubeginnsanzeige

	
	7. Fertigstellungsanzeige

	
	8. Bauabnahme Verein

	
	9. 

	
	10. 


Der Antragssteller:
	BADEN,
	
	
	


Zustimmung KGV
Erklärung zu § 5 Bauwerke und Bauausführung von Kleingartenhütten

Die Kleingartenhütte bzw. Pergola darf nur nach Einreichung einer Bauskizze und Begehung, sowie der Einverständniserklärung der Vereinsleitung in dem unten beschriebenen Höchstmaß aufgestellt werden.

Dies gilt auch für bauliche Veränderungen an bestehenden Hütten.

1. In jedem Kleingarten darf nur eine Kleingartenhütte errichtet werden.

( Nebengebäude und Anbauten sind nicht zulässig.
2. Die Hütte ist grundsätzlich nur in Holzbauweise bis zu einer max. Größe von 15m² zu errichten.

3. Ein möglicher Keller muss in der Hütte untergebracht sein, und darf die Innenmaße von 2 m² u. 1 m Tiefe nicht überschreiten und kann aus Mauerwerk und einer Betonplatte (10 cm) ausgeführt werden.

4. Die Fundamentplatte kann aus Beton bis zu einer Stärke von 10 cm ausgeführt werden 

5. Die Firsthöhe darf maximal 3,3 m und die Traufenhöhe maximal 2,4 m betragen.

6. Das Dach ist als durchgehendes Satteldach herzustellen. Der Vorsprung darf nach allen Seiten höchstens 30 cm betragen (Dachgrundriss = 20,16m²).

7. Die Dachdeckung darf nur aus Ziegel, Bitumenschindel, Prefa oder Pulverbeschichteten Blech erfolgen.
( Wellplatten, normales Blech und Dachpappe sind ausnahmslos verboten.
8. Ein Terrassen- bzw. Sitzplatz darf eine max. Größe von ca. 9m² nicht überschreiten und darf auf keinen fall in Betonbauweise errichtet werden. Dieser Platz kann an die Gartenhütte befestigt sein oder angrenzen sowie frei im Garten angelegt sein.

( In jedem Fall ist eine Überdachung verboten. Die Begrenzung der Terrasse oder des Sitzplatzes in Verbindung mit sich rankenden Pflanzen ist gestattet.

9. Der Mindestabstand der Hütte zur Grundgrenze muss 2 m betragen.

10. Jede Gartenhütte muss ein biologisches WC oder Trockenklo (Campingklo) haben. Die Entsorgung der Fäkalien ist ausnahmslos über die örtliche Kanalanlage (zu Hause) zu entsorgen.

(
Jede Umgehung dieses Verbotes ist eine grob fahrlässige Umweltverschmutzung (Grundwasser) und zieht die sofortige Kündigung nach sich.
11. Eigenwillige Zuwiderhandlungen gegen die Bauvorschrift bewirken die sofortige Kündigung.
	Auflagen zur Errichtung:
	

	

	

	


Der Baubeginn ist erst dann durchzuführen, wenn die Baubewilligung durch die jeweilige Baubehörde vorliegt.
	
	BADEN,
	
	


	Der Antragsteller:
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	Der Leiter Baukommission:

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	


Bauabnahme
Die von der Baubehörde genehmigte Baubewilligung mit der Zl:
	
	vom
	


	für
	


	wurde durch die Vereinseigene Baukommission am
	
	durch den Leiter der Bau-


kommission abgenommen.

Seitens der Baukommission konnten keine Bauverfehlungen festgestellt werden.
	
	BADEN,
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	Der Leiter Baukommission:

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	


Bank: Volksbank WIEN-BADEN AG

IBAN: AT394300054331490000,
BIC: VBOEATWW

_1229445056.unknown

_1231857630.unknown

